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(Gedanken danach

Zur bernischen «Finanzaffare»

Von Rosmarie Felber

Duevorliegenden Blétter geben den “Iext eines Referats wieder, das die erste Prasidentin der Besonderen
Untersuchungskommassion (BUK) am 6. Oklober 1987 anlésslich einer Zusammenkunft der Prisi-
denten und Prasidentinnen der schweizerischen Kantonsparlamente im Grossratssaal des bernischen

Rathauses gehalten hat.
Die Redaktion

«Der Wunsch unseres Berner Grossratsprasidenten, ich mochte an Threr Zusammen-
kunft emige Uberlegungen zu den Begebnissen der letzten Jahre im Kanton Bern
anstellen, die meist als «Finanzaffare» - teils auch mit unfreundlicheren Begriffen -
apostrophiert worden sind, hat mich in einige Verlegenheit gebracht. Einerseits darf
und will ich nicht den Eindruck erwecken, IThnen, die Sie heute unsere willkommenen
Gaste sind, unsern Kanton und seine jungste Vergangenheit in moglichst gutem Licht
erscheinen zu lassen. Andererseits erweisen sich gewisse Retouchen doch als notwen-
dig, zumal ich zu meinem Bedauern immer wieder feststellen musste, dass von den
Untersuchungsergebnissen vor allem das Negative berichtet und mit einer gewissen
Genugtuung, leichten Schadenfreude sogar aufgenommen worden ist, etwa in dem
Sinn, wie ein osterreichisches Blatt titelte: «Gott set Dank, jetzt hat endlich auch die
Schweiz ithren Skandal!»

In diesem meinem Dilemma zwischen Nichtbeschonigenwollen einerseits und dem
Bedurfnis nach sachlicher Ausgewogenheit andererseits wollen Sie bedenken und mir
zugute halten, dass ich von Beruf Rechtsanwalt bin und als solcher im Sinn und Auf-
trag des Grossen Rates eine strenge, ausschliesslich dem Recht und der Wahrheitsfin-
dung verpflichtete Untersuchung zu fithren hatte, dass jedoch im Kanton Bern die
offizielle Berufshezeichnung des Advokaten Farsprecher heisst und ich deshalb jetzt,
aus einer gewissen Distanz, auch ein wenig als solcher wirken und fir unsern Staat
sprechen und eintreten mochte, meinen Heimatkanton, dem ich nicht nur auf dem
Papier, sondern auch mit dem Herzen angehore.
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«Vernunft ist die Wahrnehmung des Ganzen», sagt der Physiker und Philosoph Carl
Friedrich von Weizsacker. In der Tat: Aus der Nihe betrachtet, sticht das Detail in die
Augen, von der Norm abweichende Einzelheiten fallen sofort auf - aus einiger
Distanz, sei sie raumlich oder zeitlich, weitet sich der Horizont, und «das Ganze» kann
wahrgenommen und erfasst werden.

Was wir so, den Blick auf den Kanton Bern gerichtet, mit einem gewissen mildern-
den Abstand erkennen konnen, ist ein funktionierendes, gesundes, auf demokrati-
schen Spielregeln beruhendes Staatswesen, das weder von Korruption noch von Miss-
wirtschaft gezeichnet ist, das wirtschaftlich wohl nicht in den vordersten Rangen
steht, dessen herrliche Landschaft dafir von einem wahrschaften Bauernstand
gepflegt wird, dessen Hauptstadt zu den schonsten in unserm Land gehort und dessen
Bevolkerung sich zum allergrossten Teil in zufriedenen, blithenden Gemeinden wohl
und geborgen fuhlt.

Aus der Nahe freilich, mit der Lupe des beanstandenden Finanzrevisors und in der
Folge in der genauen, scharfen Betrachtungsweise der im Auftrag des Grossen Rates
untersuchenden Kommission - ich spreche hier immer nur von der ersten, von mir
prasidierten Besonderen Untersuchungskommission - sind Fehler, Mangel, mensch-
liche Unzuldnglichkeiten und auch Schwachstellen in Erscheinung getreten, die fest-
gestellt, bewertet und aufgelistet wurden: Kompetenzuberschreitungen, Zahlungen
ohne rechtliche Grundlage, unzulassige Verwendung von Lotteriegeldern, mit dem
geltenden Finanzhaushaltrecht in Widerspruch stehende Verwaltungs- und Buchfih-
rungspraktiken.

Derartige Aufzihlungen - so steht es bereits im Schlusswort unseres Berichtes zu
lesen - verleiten dazu, dass sich die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf solche «Feh-
lerlisten» konzentriert. Das kann zu einer ungerechtfertigten Verabsolutierung der
festgestellten Mangel fihren. Die Besondere Untersuchungskommission hat indessen
immer die Auffassung vertreten, dass die kritisierten Sachverhalte gesehen und
gewichtet werden miissen im Verhiltnis zu den Gesamtaufgaben, welche die Regie-
rung unseres grossen und vielfaltigen Kantons wahrnehmen und bewiltigen muss.

Im Lauf unserer Untersuchungen habe ich einen sicher nicht umfassenden, aber
doch vertieften Einblick in den Umfang der Aufgaben und in die Arbeit von Exeku-
tive und Verwaltung bekommen. Obschon ich der Meinung bin, dass sich einiges
straffen und rationalisieren, die Koordination verbessern liesse, hat mich die Bean-
spruchung beeindruckt, die mit der Fihrung von heute 14 Verwaltungsdirektionen
mit uber 12000 Mitarbeitern verbunden ist. Ich spurte den Zeitdruck, der von 4000
bis 5000 jahrlich zu erledigenden Regierungsgeschaften ausgeht und das Gewicht der
Verantwortung fur ein Staatswesen, das in den letzten schwierigen Jahren der Jura-
Auseinandersetzungen besonders lastend gewesen sein muss. In diesem Zusammen-
hang darf ich daran erinnern, dass dem Einsatz und der Flexibilitat unseres damali-
gen Finanzdirektors und seines ersten Sekretars - sie haben beide den bernischen
Staatsdienst im Gefolge der «Finanzaffare» verlassen -, dass threm Einsatz die rasche,
grosszugige und einvernehmliche finanzielle Auseinandersetzung mit dem Kanton
Jura zu danken ist.
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Der Untersuchungskommission - so steht es auch in ihrem Bericht - war es immer
ein Anliegen, dass der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit, wie ihn Lehre und Recht-
sprechung entwickelt haben, auch bei der Beurteilung und Bewertung der festgestell-
ten, objektiv nicht zu bestreitenden Mingel zum Tragen komme. Im Grossen Rat
mag dies - wenigstens in den Uberlegungen einer knappen Mehrheit der Parlamenta-
rier - noch einigermassen der Fall gewesen sein. In der Offentlichkeit indessen war
vorwiegend bis ausschliesslich von den begangenen Fehlern die Rede.

Die Presse war durch die Indiskretion eines Kommissionsmitgliedes vorzeitig in
den Besitz des verabschiedeten Schlussberichtes gekommen und verdffentlichte die-
sen, bevor wir thn wie vorgesehen und vorbereitet an einer Pressekonferenz hatten
prasentieren und kommentieren kénnen. Dieser Umstand trug viel zu der doch recht
einseitigen Berichterstattung in den Medien bel. Diese wollten moglichst rasch und
maglichst eindriicklich berichten - sensationell waren naturlich nur die beanstande-
ten Sachverhalte und kaum die differenzierte Beurteilung der Kommission. Dass in
verschiedenen Punkten die erhobenen Vorwiirfe sich als gegenstandslos erwiesen hat-
ten, dass bei andern Tatbestinden die Meinungen in der Kommission tiber die Recht-
massigkeit der regierungsritlichen Praxis auseinandergingen, und dass wir bei den
als objektiv unzuldssig eingestuften Verhaltensweisen die subjektive Seite - den guten
Glauben oder das Verschulden der Regierungsrite also - nicht untersucht hatten, dies
alles wurde, wenn tberhaupt, nur am Rande wiedergegeben. Auch wenn kaum je Fal-
sches rapportiert wurde - Verzerrungen koénnen eben dennoch entstehen, durch
Akzentsetzung oder -verschiebung, Weglassen, Aus-dem-Zusammenhang-Reissen.
Dass es vielen Medienschaffenden mehr um pointierte, allzuoft abwertende Repor-
tage geht als um eine streng sachliche, der unspektakuldren Wahrheit verpflichtete
Berichterstattung, diese betriibliche Erfahrung habe ich in den letzten Jahren zuneh-
mend machen mussen. Deshalb wohl hat mich die Manipulierfahigkeit unserer
Medien weniger Uberrascht und erschreckt als die Manipulierbarkeit eines so grossen
Teils unserer Bevolkerung. Ist kritisches, selbstindiges und medienunabhangiges
Denken und Urteilen dem Durchschnittsbiirger tiberhaupt noch moglich?

Zur llustration: Kaum ein Sachverhalt wurde in den Medien strenger verurteilt als
die Finanzierung von Abstimmungskomitees, zum Teil mit Lotteriegeldern, zum Teil
aus dem jetzt aufgehobenen Konto «Unvorhergesehenes». Auch die Kommission hat
die getibte Praxis als unzuléssig beurteilt, andererseits aber darauf hingewiesen, dass
gerade zu dieser Frage noch keine gefestigte und konsequente Bundesgerichtspraxis
besteht. Das wiederum war kaum je zu lesen oder zu héren. Ebensowenig wiedergege-
ben wurde die in unserm Bericht enthaltene Feststellung, dass vor der eidgendssischen
Abstimmung Uber die Autnahme des Kantons Jura in den Bund siamtliche Kantone,
darunter mit einem der grossten Beitriage auch der territorial betroffene Kanton Bern,
durch ihre Reglerungen ein befirwortendes Komitee in der Gesamthohe von
Fr. 200000~ unterstutzt hatten.

Ein anderes Beispiel: Die einstimmige Untersuchungskommission hat die Verwen-
dung von Lotteriegeldern als Kredite zur Verfligung der einzelnen Direktionsvorste-
her, der Prisidialabteilung und der Staatskanzlei als objektiv unzulassig, ja als miss-
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brauchlich eingestuft. Andererseits war es der Kommission immer klar, dass die bean-
standete Praxis nicht die Erfindung der damals amtierenden Regierungsrate war, son-
dern seit Jahrzehnten gelibt und von den jeweils neu eintretenden Exekutivmitglie-
dern kritiklos ibernommen wurde. In unserm Bericht haben wir auch festgehalten,
dass der Vorsteher der Finanzkontrolle 1980 die Weisung erteilt hatte, diese «Seva-
Kasseli» nicht mehr zu revidieren, da es sich um Kredite zur freien Verfiigung der
Direktionsvorsteher handle. Im Rahmen der von uns gefithrten Untersuchung, die
sich allerdings nur auf die urspriinglich beanstandeten Sachverhalte bezog, ergaben
sich auch keine Anhaltspunkte fiir unlautere personliche Motive oder ein strafbares
Verhalten einzelner Regierungsrite. Zum selben Schluss kam ja nun auch die Justiz,
die nach eingehender Untersuchung das Verfahren wegen missbriuchlicher Verwen-
dung von Lotteriegeldern gegen die damals amtierenden Regierungsrite eingestellt
hat.

Die Macht der Medien also hat sich erwiesen in ihrer Kritik an der Machtfiille der
Berner Regierung. Auch die Besondere Untersuchungskommission hat sich mit
Begriff und Erscheinungen der Macht befasst; sie hat einige organisatorische Mass-
nahmen vorgeschlagen, die alle vom Grossen Rat angenommen worden sind und jetzt
vor ihrer Verwirklichung stehen, von denen sie sich gewisse Entflechtungen und die
Vermeidung allzugrosser Machtkonzentration verspricht. Es war, glaube ich, Jakob
Burckhardt, der gesagt oder zitert hat, dass Macht bose ist. In dieser absoluten For-
mulierung teile ich diese Meinung nicht. In der Hand guter Menschen und zu guten
Zwecken eingesetzt, im Interesse von Staat und Volk, ist Macht an sich nicht etwas
Boses. Dem Ttuchtigen, dem vielseitig Brauchbaren werden auch gerne immer mehr
Funktionen aufgeblrdet, wobei mit jeder wichtigen Funktion nattrlich auch Macht
verbunden ist. Doch auch wenn Macht an sich nicht prinzipiell bose ist, so ist sie nicht
ungefahrlich, kann zur Faszination und zur Versuchung zum Bosen werden, zur Will-
kiir schlimmstenfalls. Macht tendiert wohl auch zur Ausweitung und Ausuferung,
besonders wenn sie sich unkontrolliert weiss. Sie muss deshalb unbedingt und streng
kontrolliert werden, und zu diesem Zweck gibt es die Gewaltenteilung.

In der Kommission waren wir der Meinung, dass bei den festgestellten Ubermar-
chungen der Regierung das Haupttbel in einem Ungleichgewicht der Gewalten liege,
in einem Ubergewicht der Exckutive, die einem Milizparlament gegeniiber ohnehin
im Vorteil 1st. Es wird Aufgabe der in Angriff genommenen Parlamentsreform sein,
das erforderliche Gleichgewicht herzustellen, nicht auf Kosten der Regierung, die
stark und entscheidungsfreudig sein soll, sondern durch Ausbau der Infrastruktur
und der Kontrollmoglichkeiten des Grossen Rates und seiner fur die Oberaufsicht
zustandigen Kommissionen, durch Starkung und mehr Unabhangigkeit der Finanz-
kontrolle auch. In diesen Zusammenhang gehort der von der Kommission beantragte
Ratssekretar - ein Vorschlag tibrigens, der bereits 1975 gemeinsam von vier ehemali-
gen Grossratsprasidenten eingereicht worden war. Das Parlament tberwies den Vor-
stoss indessen nur als Postulat, und schliesslich begntigte man sich mit einem gewissen
Ausbau des Parlamentsdienstes und der Staatskanzlei.
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Bei der Vorstellung unseres Schlussberichtes vor dem Grossen Rat habe ich auf das
Phanomen hingewiesen, dass mit einer Ausnahme alle damaligen Regierungsrate vor
threm Amtsantritt Mitglieder des Grossen Rates gewesen waren, einige thn sogar pra-
sidiert hatten. Innerhalb der Regierung hétte also Verstandnis fiir die Aufgaben und
Anliegen des Parlamentes vorausgesetzt werden durfen. Im Schlusswort unseres
Berichtes steht indessen zu lesen - ich zitiere: «die . . . immer wieder festgestellte «ver-
deckte> Art und Weise des Vorgehens konnte den Eindruck erwecken, dass die Regie-
rung den Alleingang>, das heisst den Entscheid in eigener Kompetenz, vorzieht» '

Weshalb war das so? Vor allem: Wie 1st diese Haltung ehemaliger Grossrate zu
erklaren? Hat tatsachlich der Geist der «Gnadigen Herren», die vor 1798 die
Geschichte Berns bestimmten, die Wande des Reglerungsratssaales so impragniert,
dass - wer immer dort residiert - sich diesem Geist nicht entziehen kann?

Geschichte, jahrhundertealte Traditionen und Autoritatsverhaltnisse konnen lange
nachwirken, nicht nur im Selbstverstindnis der Regierung, sondern wohl auch im
braven Gefolgsam des Grossen Rates. Die saloppe Art, wie im Zusammenhang mit
den untersuchten Sachverhalten die «Gniadigen Herren» - vorwiegend von Nicht-
Bernern - zitiert wurden, hat indessen meinen Fur-Sprecher-Instinkt geweckt: Nicht
alle «Gnadigen Herren» trieben es wie der Schultheiss Hieronymus von Erlach, der,
als ihm vom Grossen Rat nahegelegt wurde, nicht mehr vierspinnig von seinem
Schloss in Hindelbank ins Rathaus zu fahren, am nachsten Tag sechsspannig vorge-
fahren sein soll. Immerhin hat eine wiahrend 500 Jahren praktisch konstante Regie-
rungsform nicht nur den Kanton Bern, sondern auch weite Teile der Eidgenossen-
schaft zu dem gemacht, was sie heute sind, und von manchen der alten Herren ware
staatsmannisch und menschlich einiges zu lernen, denken wir etwa, um nur einen zu
nennen, an Adrian von Bubenberg.

Verglichen mit diesen 500 Jahren «Ancien régime» ist unsere 150jahrige bernische
Demokratie relativ jung. Erlauben Sie mir dazu eine kleine, selbsterlebte Geschichte:
Eine junge Chinesin, die vor Jahren in Zirich Germanistik studierte, wurde von
einem Schweizer Goethe-Kenner und Goethe-Bewunderer nach ihren Eindriicken
bei der Lektiire und beim Studium unseres européischen Dichterfiirsten gefragt. Sie
antwortete in aller Bescheidenheit und Aufrichtigkeit: «Ich denke, er ist der Dichter
einer sehr jungen Kultur» An diese Antwort anknupfend mochte ich deshalb zu
bedenken geben: Sind die Fehler, die wir anldsslich unserer Untersuchung feststellen
mussten, nicht vielleicht die Fehler einer sehr jungen Demokratie?

Nicht nur das Verhiltnis Regierung/Parlament und das Gleichgewicht der Gewal-
ten werfen Probleme auf. In jedem demokratischen Staatswesen besteht auch ein
Spannungsverhaltnis zwischen Recht und Gesetz einerseits und politischen Anforde-
rungen oder, wenn Sie lieber wollen, Staatsrdson andererseits.

Gemass der bernischen Staatsverfassung besorgt der Regierungsrat die gesamte
Regierungsverwaltung innerhalb der Schranken der Verfassung und des Gesetzes.
Das bedeutet in erster Linie, dass die Exekutive keine Verfiigung treffen darf, die
einem gultigen Rechtssatz widerspricht. Nach der Lehre besagt dieses Legalitatsprin-
zip aber auch, dass ohne gesetzliche Grundlage weder Rechte noch Pflichten begrin-
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det werden konnen. Die konkrete Frage, ob sich gewisse Leistungen des Regierungs-
rates auf eine gesetzliche Grundlage stiitzten oder - wenn diese fehlte - eine solche
benétigt hitten, stellte sich bei unsern Untersuchungen immer wieder. Dabei war und
ist zu berlcksichtigen, dass bis vor zehn Jahrten das Erfordernis der gesetzlichen
Grundlage nur fir Eingriffe des Staates in die Rechte der Birger galt. Nur bei ent-
sprechender gesetzlicher Reglierung darf der Staat etwas von seinen Burgern verlan-
gen, Steuern oder Gebiihren zum Beispiel, oder sonst ihre Rechte beschranken, durch
Enteignung etwa oder auch nur durch Verkehrsvorschriften. Erstmals 1977 hat das
Bundesgericht in einem Grundsatzentscheid festgehalten, dass auch far Leistungen
des Staates, Beitrdge und Subventionen, eine rechtliche Grundlage erforderlich se.
Gleichzeitig schrinkte das Bundesgericht aber wieder ein, dass dieser Gesetzesvorbe-
halt sich nicht auf simtliche Gebiete des Verwaltungsrechtes erstrecke und nicht in
allen Bereichen mit der gleichen Strenge zu handhaben sel.

Heute stehen wir, was die Auslegung und Anwendung des Legalitatsprinzips
betrifft, in einer Ubergangszeit; Lehre und Rechtsprechung bemiihen sich um
Umschreibung und Kriterien. Einleuchtend ist, dass eine staatliche Verwaltung auch
auf Leistung, Effizienz, Flexibilitit und Praktikabilitit angewiesen ist. Der Regie-
rungsrat hat auf die Vorwurfe wegen mangelnder gesetzlicher Grundlage folgendes
geantwortet: «Mitunter ist ein rascher, politisch vernunftiger Entscheid emner zégern-
den Abklarung aller zum Teil sehr komplizierten rechdichen Umstande vor-
zuziehen?». In ahnlichem Sinn hat mein Staatsrechtslehrer, Walther Burckhardt,
schon 1939 geschrieben, dass die Verwaltungsbehorde nicht in erster Linie beurteilen,
sondern bewirken miisse und dass deshalb neben der Rechtmassigkeit auch die
Zweckmissigkeit des Anzuordnenden eine so grosse Rolle spiele”.

Die aus angstlicher Gewissenhaftigkeit vielfach falsch verstandene Forderung, dass
es keinen rechtsfreien Raum geben dirfe, hat zu der Gesetzesflut der letzten Jahre bei-
getragen, wie wir sie auf allen dre1 Ebenen feststellen. Um sicher zu gehen, dass Ent-
scheide und Leistungen rechtlich unanfechtbar seien, wurden noch und noch gesetzli-
che Grundlagen bis zur Unuibersichtlichkeit geschaffen. Dabei liegt es doch auf der
Hand, dass das Leben so vielfaltig, die Verhaltnisse so wandelbar sind, dass das arme
Recht immer hintendreinhinkt.

Personlich scheint mir diese Entwicklung, die Schaffung immer neuer Vorschriften
zur Einriumung auch nur der kleinsten Kompetenzen, nicht gliicklich, und ich hotfe,
dass das Pendel wieder einmal zurtickschwingt. Mindestens in unwesentlichen Belan-
gen sollte die Exekutive im Rahmen des Budgets und ithrer Finanzkompetenzen han-
deln dirfen. Damit kénnte in bestimmten, nicht grundrechtsrelevanten Bereichen
der Budgetbeschluss der Legislative oder des Souverans von einem blossen Finanz-
rahmen zu einer rechtlichen Grundlage fir Ausgabenbeschlisse aufgewertet werden.
In wichtigeren Belangen freilich, insbesondere dann, wenn Grundrechte der Biirger
betroffen sein kénnten, sollte, mangels anderer Rechtsgrundlage, mindestens die
Zustimmung der Legislative eingeholt werden. Das ist nicht nur ein theoretisches
Erfordernis, sondern hat ganz handfeste Grinde: Ein Grossratsbeschluss ist - 1m
Gegensatz zu einem Regierungsentscheid - immer 6ffentlich und damit der demokra-
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tischen Kontrolle, konkret einer Uberpriifung durch das Bundesgericht, zuginglich.
Zu uberlegen ware auch, ob fur bestimmte, umschriebene ausserordentliche Situatio-
nen, in denen ein rechtzeitiger Beizug des Parlamentes nicht praktikabel ware, der
Exekutive zum vornherein erweiterte Vollmachten eingeraumt werden kénnten und
sollten.

Die Besondere Untersuchungskommission hat, wie schon erwihnt, feststellen mus-
sen, dass die Regierung bei verschiedenen Sachverhalten «verdeckt», das heisst ohne
Wissen der Legislative, vorgegangen ist. Sie hat die Bedeutung von Offenheit und
Transparenz in der Politik in threm Schlussbericht besonders unterstrichen, und auch
jetzt, aus der zeitlichen Distanz, scheint mir das eine ganz zentrale Forderung zu sein.
Wohl ist der «Alleingang», sind die Entscheide in eigener Kompetenz weniger aufwen-
dig an Zeit und Kosten und sichern das gewtiinschte Resultat. Selbst wenn sich die so
gefassten, einsamen Beschlusse nicht gegen die Interessen von Staat und Volk richten
- dass dies nicht der Fall war, hat unsere Regierung in thren Stellungnahmen immer
wieder betont -, so stellt eine solche Verhaltensweise anderes aufs Spiel: Das Ver-
trauen des Parlamentes in die Exekutive und, was noch schwerer wiegt, das Vertrauen
des Volkes in seine Behorden nach dem Motto: «Die machen ohnehin, was sie wollen».

Wenn allerdings das Parlament wiinscht und zu Recht fordert, dass es zu einem ver-
mehrten Dialog zwischen Regierung und Grossem Rat kommen soll, dann muss
andererseits dieses Parlament cin wirdiger Partner scin. Kleinliche Einmischung in
Verwaltungsangelegenheiten, Kritik um der Kritik, Opposition um der Opposition
und alles um der Publizitat willen sind geeignet, das Parlament und seine politische
Arbeit zu entwerten. Es ist wie in der Geschichte vom Wolf: Wer zu oft Alarm ruft, wer
dauernd kritisiert und alles in Zweifel zieht, dem glaubt man auch dann nicht oder
nicht mehr, wenn es einmal ernst gilt, das heisst, wenn er einmal recht hat. Ich billige
es sicher nicht, habe aber ein gewisses Verstandnis fur den Regierungsrat, der schliess-
lich rasche Lésungen bringen muss, wenn er angesichts zu erwartender endloser Par-
lamentsdebatten dann und wann der Versuchung erlegen ist, in eigener Regie zu han-
deln, um so mehr, als er erfahrungsgemass davon ausgehen durfte, dass ein mehrheit-
lich unkritisches und allzu regierungstreues Parlament seinem Vorhaben ohnehin
zustimmen wurde.

Man kann und muss sich deshalb die Frage stellen, ob der bernische Grosse Rat in
der Vergangenheit allzu willfahrig und vertrauensselig gewesen ist, ob mehr Skepsis
gegeniiber der Regierung angezeigt gewesen ware, ob die fiir die Oberaufsicht zustan-
dige Staatswirtschaftskommission gewisse Praktiken genauer unter die Lupe hitte
nehmen miissen. Ehrlicherweise muss man diese Fragen bejahen. Wir waren - ich
nehme mich da gar nicht aus - gelegentlich zu unkritisch, vertrauten auf die Staats-
wirtschaftskommission, die ihrerseits zu klein und durch ihr Sekretariat zu sehr mit
der Regierung verbunden war, wir glaubten auch im Zweifel der Regierung mehr als
gewissen ewig Oppositionellen - manchmal zu Unrecht, wie sich herausstellen sollte.
Der Grossen Rat hat dies eingesehen und die ndtigen Reformen im Hinblick auf effi-
zientere Kontrolle und Oberaufsicht in die Wege geleitet. Zu hoffen bleibt, dass bald
einmal die heute noch bestehende Verunsicherung neuem, gegenseitigem Vertrauen
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weicht. Denn prinzipielles Misstrauen ist keine Basis fir eine gute und gesunde Politik
und Behordenarbeit. Lieber nehme ich einen Fehler in Kauf, der begangen oder nicht
entdeckt wurde, weil man zu sehr vertraut hat, als dass ich eine Atmosphéare grund-
satzlichen Misstrauens befurworten wiirde, die zu Lahmung, Verdacht, Unsicherheit
und Hemmung aller Ablaufe fithren musste.

Esist gut, wenn wir uns von Zeit zu Zeit bewusst werden, dass die Demokratie eben
eine schwierige, anspruchsvolle und auch unbequeme Staatsform ist. Ich habe dazu in
unserem Schlussbericht Rousseau zitiert, der vor mehr als 200 Jahren im Contrat
social sinngemass geschrieben hat: «Ein Volk von Gottern kénnte demokratisch
regiert werden - fiir Menschen eignet sich eine so vollkommene Regierungsform
nicht»*.

Nun, wir stehen trotz dieser pessimistischen Aussage voll zu unseren demokrati-
schen Einrichtungen; wir wissen aber auch und haben es in den letzten Jahren dra-
stisch erfahren, dass wir keine Gotter sind und deshalb Fehler immer wieder und -
gestatten Sie mir diese von Gastgeberseite unpassende Offenheit - nicht nur in
unserm Kanton Bern vorkommen kénnen. Fehler sind indessen dazu da, um aus
ithnen zu lernen und es in Zukunft besser zu machen. Dazu geniigen allerdings auch
die bestgemeinten rechtlichen und organisatorischen Massnahmen und die ausgeklii-
geltsten Kontrollmechanismen nicht. Letztlich hangt doch eben alles von den Men-
schen ab, ob sie als verantwortungsbewusste Politiker in der Regierung oder im Parla-
ment, als urteilende Richter, als treue Beamte, als abwiagende Gutachter, als kom-
mentierende und kritisierende Journalisten, als wache und ihre Rechte und Pflichten
auch wirklich wahrnehmende Birger ihren je notwendigen Beitrag leisten.»

Anmerkungen

' Berichtder Besonderen Untersuchungskommission vom 26. August 1985 zuhanden des Grossen
Rates des Kantons Bern betreftend die Beanstandungen des Rudolf Hafner. 180.

* Stellungnahme des Regierungsrates des Kantons Bern zum Bericht der Besonderen Untersu-
chungskommission des Grossen Rates vom 16. Oktober 1985. 32.

* W. Burcknarpr Einfihrung in die Rechtswissenschaft. Zirich, 1939. 162.

* Franzosischer Originaltext: S§'il y avait un peuple de Dieux, 1l se gouvernerait démocratique-
ment. Un gouvernement si parfait ne convient pas a des hommes. (Contrat social, 3. Buch, De la
démocratie.)

160



	Gedanken danach : zur bernischen "Finanzaffäre"

